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(54) HÖHENEINSTELLBARER AUFHÄNGER UND AUFHÄNGERBEFESTIGUNGSSATZ

(57) Die Erfindung betrifft einen höheneinstellbaren
Aufhänger (10) sowie einen Aufhängerbefestigungssatz.
Der Aufhänger (10) weist einen flachen Stützkörper (20)
mit polygonaler Grundform sowie eine mit dem Stützkör-
per (20) fest verbundene oder einstückige Frontplatte
(12) auf, die den Stützkörper (20) wenigstens an den
Stoßkanten des polygonalen Umfangs überragt. Die
Frontplatte (12) und der Stützkörper (20) weisen eine
durchgängige und um eine zentrale Achse rotationssym-
metrische Zentralöffnung (22) auf, wobei die polygonale
Grundform des Stützkörpers (20) um die Zentralöffnung
(22) unregelmäßig mit 3 bis 12, insbesondere 4 bis 8,
Seitenflächen ausgebildet ist.

Erfindungsgemäß sind die Stoßkanten der Seiten-
flächen abgeflacht und als Auflageflächen (28) ausgebil-
det, die zur Einstellung unterschiedlicher Hübe jeweils
unterschiedliche Abstände zur zentralen Achse der Zen-
tralöffnung (22) haben und jeweils symmetrisch und
senkrecht zu einer direkten Verbindungslinie von der
zentralen Achse der Zentralöffnung (22) zur jeweiligen
Auflagefläche (28) angeordnet und ausgerichtet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen höheneinstellbaren
Aufhänger mit einem flachen Stützkörper mit polygonaler
Grundform sowie einer mit dem Stützkörper fest verbun-
denen oder einstückigen Frontplatte, die den Stützkörper
wenigstens an den Stoßkanten des polygonalen Um-
fangs überragt, wobei die Frontplatte und der Stützkörper
eine durchgängige und um eine zentrale Achse rotati-
onssymmetrische Zentralöffnung aufweisen, wobei die
polygonale Grundform des Stützkörpers um die Zentral-
öffnung unregelmäßig mit 3 bis 12, insbesondere 4 bis
8, Seitenflächen ausgebildet ist. Die Erfindung betrifft fer-
ner einen Aufhängerbefestigungssatz.
[0002] Höheneinstellbare Aufhänger für Bilder, Spie-
gel oder andere an einer Wand zu befestigende Gegen-
stände sind üblicherweise Körper, die mit einer Schrau-
be, einem Nagel oder Ähnlichem an einer Wand oder
direkt am Bilderrahmen oder einem anderen aufzuhän-
genden Gegenstand befestigt werden. Dazu weisen die
Aufhänger eine zentrale Öffnung auf, durch die der Na-
gel, die Schraube oder dergleichen durchgeführt wird.
Die Zentralöffnung ist außermittig bzw. exzentrisch in
dem Aufhänger angeordnet. Hierdurch ergibt sich bei
Drehung des Aufhängers um das Befestigungsmittel ei-
ne Höhenverstellung. Die Aufhänger weisen meistens
auf der von der Wand weg weisenden Seite des Stütz-
körpers eine Frontplatte auf, die radial über den Stütz-
körper hinausragt. Diese Konstruktion bildet einen Ha-
ken und verhindert, dass beispielsweise ein Aufhänge-
draht, eine Aufhängeöse oder ein Aufhängebügel am
Bild, am Spiegel oder dergleichen von dem Aufhänger
abrutscht.
[0003] Ein typisches Beispiel eines solchen Aufhän-
gers ist in DE 20 2017 006 535 U1 gezeigt. In dem Fall
besitzt der Stützkörper eine kreisrunde Form und die
Frontplatte ist mittig auf dem Stützkörper aufgebracht.
Die Zentralöffnung ist außermittig angebracht. Bei einer
solchen Ausführung ist der Hub stufenlos einstellbar. In
allen Positionen außerhalb der beiden Positionen mit
dem minimalen und dem maximalen Hub ist jedoch der
oberste Punkt nicht zentral über der Zentralöffnung ge-
legen, so dass sich bei Belastung ein Drehmoment er-
gibt, das geeignet ist, den Bildaufhänger aus seiner Po-
sition heraus zu rotieren. Ein solcher Aufhänger bedarf
daher weiterer Befestigungsmittel, die eine Verdrehung
unter Last verhindern. Außerdem verschiebt sich der
oberste Punkt bei Einstellung verschiedener Höhen
durch Drehung des Stützkörpers seitlich, so dass ein da-
ran aufgehängtes Bild seine seitliche Ausrichtung ver-
liert.
[0004] Auch aus DE 102 02 581 A1 ist ein Wandhaken
für Bilder bekannt, der eine exzentrisch gelagerte Boh-
rung und eine runde oder achteckige Umfangsfläche auf-
weist. Die Fixierung ist in diesem Fall so gelöst, dass
neben der exzentrischen Zentralöffnung zur Aufnahme
einer Befestigungsschraube eine kleine Bohrung für ei-
nen Nagel zur Sicherung gegen Verdrehung vorhanden

ist. Auch in diesem Fall bewirkt eine Verdrehung des
Wandhakens eine seitliche Verlagerung der jeweils
obersten Auflagefläche oder des obersten Auflagepunk-
tes und somit des Aufhängungspunktes für ein Bild.
[0005] In DE 24 60 930 A1 ist bei einem ähnlichen acht-
eckigen oder runden exzentrisch befestigten einstellba-
ren Aufleger für Einlegeböden eine rotatorische Fixie-
rung durch eine Kerbverzahnung in einen konischen An-
satz der Nagelbohrung verwirklicht. Die Problematik der
seitlichen Verschiebung der Auflagefläche bei Drehung
des Auflegers teilt auch dieser Stand der Technik.
[0006] Demgegenüber liegt der vorliegenden Erfin-
dung die Aufgabe zugrunde, einen höheneinstellbaren
Aufhänger zur Verfügung zu stellen, der auf einfache
Weise eine stabile Höheneinstellung und Positionierung
erlaubt.
[0007] Diese der Erfindung zugrundeliegende Aufga-
be wird durch einen höheneinstellbaren Aufhänger mit
einem flachen Stützkörper mit polygonaler Grundform
sowie einer mit dem Stützkörper fest verbundenen oder
einstückigen Frontplatte, die den Stützkörper wenigstens
an den Stoßkanten des polygonalen Umfangs überragt,
gelöst, wobei die Frontplatte und der Stützkörper eine
durchgängige und um eine zentrale Achse rotationssym-
metrische Zentralöffnung aufweisen, wobei die polygo-
nale Grundform des Stützkörpers um die Zentralöffnung
unregelmäßig mit 3 bis 12, insbesondere 4 bis 8, Seiten-
flächen ausgebildet ist, wobei der Aufhänger dadurch
weitergebildet ist, dass die Stoßkanten der Seitenflächen
abgeflacht und als Auflageflächen ausgebildet sind, die
zur Einstellung unterschiedlicher Hübe jeweils unter-
schiedliche Abstände zur zentralen Achse der Zentral-
öffnung haben und jeweils symmetrisch und senkrecht
zu einer direkten Verbindungslinie von der zentralen Ach-
se der Zentralöffnung zur jeweiligen Auflagefläche an-
geordnet und ausgerichtet sind.
[0008] Der erfindungsgemäße Aufhänger entspricht
mehreren Haken unterschiedlicher Höhe in einem und
kann dazu genutzt werden, Ungenauigkeiten bei der An-
bringung von Bohrungen in Wänden oder bei der Anbrin-
gung von Aufhängeösen oder Aufhängebügeln an Rah-
men auszugleichen.
[0009] Die Erfindung beruht auf dem Grundgedanken,
dass eine bisher übliche separate Fixierung entfallen
kann, wenn der Stützkörper als solcher konstruktiv durch
die Vermeidung seitlich wirkender Kräfte selbststabilisie-
rend ausgestaltet ist. Dies erfolgt durch die Verwendung
und die spezielle Ausrichtung und Anordnung der abge-
flachten Stoßkanten der Seitenflächen als Auflageflä-
chen. Diese sind jeweils symmetrisch und senkrecht zu
einer direkten Verbindungslinie von der zentralen Achse
der Zentralöffnung zur jeweiligen Auflagefläche positio-
niert bzw. ausgerichtet. Diese direkte Verbindungslinie
bildet damit eine Symmetrieachse bzw. Symmetriefläche
für alle auf die Auflagefläche wirkenden Lasten bzw. Kräf-
te. Dies hat gleichzeitig den Effekt, dass in jeder der mög-
lichen Positionen, in der eine der Auflageflächen über
der Zentralöffnung liegt, auch der Auflageflächenmittel-
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punkt senkrecht über der Zentralöffnung liegt und somit
die seitliche Ausrichtung der Auflageflächen gleich ist.
Damit entfällt die seitliche Verschiebung der Aufhän-
gungsposition bei Einstellung verschiedener Höhen, die
den exzentrischen Stützkörpern des Standes der Tech-
nik zu eigen war und gerade bei Formationen mit meh-
reren Bildern unerwünscht ist.
[0010] Wenn eine der Auflageflächen senkrecht über
der zentralen Achse der Zentralöffnung angeordnet ist
und mit dem Gewicht eines Bildes, eines Spiegels oder
dergleichen belastet wird, verläuft der Kraftfluss genau
vertikal nach unten zu dem durch die Zentralöffnung ge-
führten Befestigungsmittel. Seitlich wirkende Kraftbeiträ-
ge auf die Auflagefläche von links und rechts der Sym-
metrieachse heben sich gegenseitig auf. Wenn hingegen
die Auflagefläche nicht symmetrisch und senkrecht zu
dieser vertikalen Verbindungslinie angeordnet wäre,
würde sich ein Drehmoment ergeben, das bei der sym-
metrischen erfindungsgemäßen Ausgestaltung entfällt.
Voraussetzung hierfür ist, dass die an die Auflageflächen
angrenzenden Seitenflächen nicht auch belastet wer-
den. Dies lässt sich erreichen, indem entweder ein kurzer
Bilderdraht verwendet wird, dessen Öffnungswinkel bei
Auflage auf die Auflagefläche des Aufhängers so groß
ist, dass er die angrenzenden Seitenflächen nicht be-
rührt, oder durch die Verwendung eines in einen Bilder-
rahmen einzuschraubenden Bügels mit glatter oder ge-
zackter Unterkante, der schon aufgrund seiner Form nur
auf der zuoberst liegenden Auflagefläche aufliegt.
[0011] Der höheneinstellbare Aufhänger wird mit ei-
nem Befestigungsmittel, zum Beispiel einer durch die
Zentralöffnung geführten Schraube, einem Nagel oder
dergleichen an einer Wand oder einem Bilderrahmen
oder dergleichen befestigt und kann im unbelasteten Zu-
stand leicht um das Befestigungsmittel herum gedreht
werden, um einen bestimmten Hub einzustellen. Hier-
durch kann jede der Auflageflächen nach Wahl in die
oberste Position senkrecht über das Befestigungsmittel
gebracht werden und auf diese Weise der Hub eingestellt
werden. Für jede der Auflageflächen gilt das Gleiche,
nämlich, dass der Kraftschluss in dieser Position bei Be-
lastung durch ein Bild, einen Spiegel oder Ähnliches oh-
ne Drehmoment vertikal nach unten in das Befestigungs-
mittel abgeleitet wird. Somit ist der Aufhänger in jeder
seiner 3 bis 12 diskreten Hubpositionen selbststabilisie-
rend und benötigt keine separaten Befestigungsmittel
wie zusätzliche Nagellöcher, Nutensysteme mit speziel-
len Schrauben oder dergleichen.
[0012] In Ausführungsformen sind die Auflageflächen
um die Zentralöffnung herum mit festen Winkelabstän-
den von 360°/N voneinander beabstandet angeordnet,
wobei N die Anzahl zwischen 3 und 12 der Auflageflä-
chen ist. Hierdurch ergibt sich eine besonders genaue
Einstellbarkeit des Aufhängers. Die Hübe der Auflage-
flächen sind in Ausführungsformen in festen Abstands-
schritten, insbesondere Millimeter oder halbe Millimeter,
von der zentralen Achse der Zentralöffnung beabstan-
det.

[0013] Vorzugsweise unterscheiden die Hübe benach-
barter Auflageflächen sich um höchstens zwei Abstands-
schritte. Hierdurch ergibt sich eine im Wesentlichen ex-
zentrische Grundform. Diese Maßnahme verhindert au-
ßerdem, dass die polygonale Grundform zu unregelmä-
ßig wird, so dass beispielsweise bei einzelnen Auflage-
flächen die angrenzenden Seitenflächen unter einem zu
geringen Winkel abfallen. Bei einer Aufhängung mit ei-
nem relativ lang gespannten Aufhängungsdraht könnte
es ansonsten passieren, dass der Draht nicht nur auf der
Auflagefläche aufliegt, sondern auch auf einer oder bei-
den angrenzenden Seitenflächen. Dies würde einen seit-
lichen Kraftfluss in den Stützkörper eintragen, der zu ei-
nem Drehmoment führt, das den Aufhänger aus seiner
Positionierung herausdrehen könnte. Damit wäre der
Aufhänger nicht mehr selbstzentrierend.
[0014] Bei einer höheren Anzahl an Auflageflächen
muss ein Aufhängedraht so kurz gehalten sein, dass er
am Aufhängepunkt einen sehr großen Öffnungswinkel
hat, um eine entsprechende seitliche Last zu vermeiden.
Bei einem regelmäßigen Achteck wäre dieser Öffnungs-
winkel beispielsweise 135°. Bei einem, wie vorliegend
erfindungsgemäß unregelmäßigen Achteck wäre dieser
Winkel noch größer. Eine wesentlich höhere Anzahl an
Auflageflächen ist auch deshalb wenig nützlich, weil der
erreichbare Gesamthub aufgrund der immer kürzer wer-
denden verbindenden Seitenflächen sehr begrenzt ist,
wenn die Auflageflächen sich noch in nützlicher Weise
von den Seitenflächen absetzen sollen. Insbesondere
bei einer höheren Anzahl von Auflageflächen und Sei-
tenflächen kann es günstiger sein, von einer Gleichbe-
abstandung in Bezug auf die Winkelverteilung um die
Zentralöffnung herum abzuweichen und stattdessen ei-
ne gleiche Länge der Seitenflächen zwischen den Auf-
lageflächen vorzusehen, oder aber einen Kompromiss
zwischen beiden Modellen.
[0015] In Ausführungsformen weist der Stützkörper ei-
ne Struktur mit einem zentralen Rohr um die Zentralöff-
nung herum, Speichen, die radial entlang der jeweiligen
direkten Verbindungslinien vom Rohr zu den Auflageflä-
chen verlaufen, sowie Querstreben auf, welche den Um-
fang des Stützkörpers bilden und benachbarte Auflage-
flächen miteinander verbinden. Diese Struktur ergibt bei
weniger Materialeinsatz als einem Vollkörper eine hin-
reichende strukturelle Stabilität.
[0016] Zur Sicherung des Aufhängers an der Wand
oder an dem aufzuhängenden Gegenstand weist die
Zentralöffnung auf der Seite der Frontplatte eine Trichter-
struktur auf. Diese Trichterstruktur dient dazu, bei der
Verwendung eines Nagels oder einer Senkschraube ein
Herabrutschen des Aufhängers von den Befestigungs-
mitteln zu verhindern. Hierzu weist die Trichterstruktur in
Ausführungsformen einen Kegelöffnungswinkel auf, der
entsprechenden Kegelöffnungswinkeln gängiger Senk-
schrauben entspricht, insbesondere von 60°, 80° oder
90°. Diese und andere übliche Öffnungswinkel (Vollöff-
nungswinkel) sind beispielsweise in den einschlägigen
DIN-Normen für Senkkopfschrauben oder anderen Re-
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gelwerken festgehalten. Andere Normschrauben mit an-
deren Kegelöffnungswinkeln sind ebenfalls möglich. Da-
bei sollte der Aufhänger mit einer Schraube oder einem
anderen Befestigungsmittel mit passendem Kegelöff-
nungswinkel verwendet werden.
[0017] In Ausführungsformen weist die Frontplatte ei-
ne Umfangskontur auf, die in den Bereichen der Aufla-
geflächen als Nasen radial über die Auflageflächen hin-
ausragen und in den Bereichen zwischen den Nasen Ein-
buchtungen aufweisen. Diese radial über die Auflageflä-
chen hinausragenden Nasen bilden die Rückhaltestruk-
tur, die verhindert, dass beispielsweise ein Bild mit sei-
nem Befestigungsdraht oder einem anderen Befesti-
gungsmittel von der Auflagefläche abrutschen kann. Die
Nasen sollten auf die jeweiligen Auflageflächen zentriert
sein, damit eine korrekte Einstellung senkrecht über der
Zentralbohrung bereits durch den optischen Eindruck der
Ausrichtung der Nase erfolgt. Die Nasen können auch
Markierungen aufweisen, die bei korrekter Ausrichtung
senkrecht stehen. Die Einbuchtungen zwischen den Na-
sen erhöhen die Griffigkeit und sorgen dafür, dass die
Nasen schmal ausgebildet sind und somit auch mit
schmalen Haltemitteln an einem Bilderrahmen, einem
Spiegel oder dergleichen verwendbar sind.
[0018] In einer Weiterbildung ist vorgesehen, dass die
Nasen und Einbuchtungen der Umfangskontur der Front-
platte gekurvt ausgebildet sind. Eine solche gekurvte
Ausführung erhöht wiederum die Griffigkeit und sorgt für
eine sichere und einfache Einstellbarkeit der Orientie-
rung und damit des Hubs des Aufhängers an der Wand
oder dem Bilderrahmen oder dergleichen. Die Umfangs-
kontur der Frontplatte weicht in Bereichen der Einbuch-
tungen radial vorzugsweise nicht hinter die Umfangskon-
tur des Stützkörpers zurück.
[0019] In Ausführungsformen ist die Frontplatte auf ih-
rer Frontseite in den Bereichen der Nasen mit Markie-
rungen versehen, die einen mit der jeweiligen Auflage-
fläche verbundenen relativen oder absoluten Hub ange-
ben. Dies können beispielsweise Zahlen sein, die ent-
weder einen relativen Hub, ausgehend von Null für die
Auflagefläche mit dem geringsten Hub bis zum maxima-
len Hub, oder einen absoluten radialen Abstand der je-
weiligen Auflagefläche zum Zentrum der Zentralöffnung
angeben. Die entsprechenden Markierungen können
beispielsweise Millimeterwerte oder auch Stufennum-
mern bezeichnen.
[0020] In Ausführungsformen besteht der Aufhänger
aus einem Kunststoff, Metall oder Holz. Der Aufhänger
ist in einer einstückigen Version besonders einfach in
einem Spritzgussverfahren aus einem spritzgussfähigen
Kunststoff herstellbar.
[0021] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe
wird auch durch einen Aufhängerbefestigungssatz ge-
löst, umfassend einen oder mehrere zuvor beschriebene
erfindungsgemäße höheneinstellbare Aufhänger und
wenigstens eine der Anzahl des Aufhängers oder der
Aufhänger entsprechende Anzahl von Schrauben, Nä-
geln oder Bolzen, deren Kontur in die Innenkontur der

Zentralöffnung des Aufhängers passt oder passen.
[0022] Der Aufhängerbefestigungssatz verwirklicht die
gleichen Merkmale, Eigenschaften und Vorteile wie der
erfindungsgemäße Aufhänger. Die zu verwendenden
Schrauben, Nägel oder Bolzen des Aufhängerbefesti-
gungssatzes benötigen außer einer passenden kegelför-
migen Senkkopfstruktur oder einer anderen Rückhalte-
struktur an ihrem jeweiligen Kopf keine weiteren struktu-
rellen Rückhaltemittel wie Nuten, Rippen oder derglei-
chen.
[0023] Weitere Merkmale der Erfindung werden aus
der Beschreibung erfindungsgemäßer Ausführungsfor-
men zusammen mit den Ansprüchen und den beigefüg-
ten Zeichnungen ersichtlich. Erfindungsgemäße Ausfüh-
rungsformen können einzelne Merkmale oder eine Kom-
bination mehrerer Merkmale erfüllen.
[0024] Im Rahmen der Erfindung sind Merkmale, die
mit "insbesondere" oder "vorzugsweise" gekennzeichnet
sind, als fakultative Merkmale zu verstehen.
[0025] Die Erfindung wird nachstehend ohne Be-
schränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens an-
hand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf
die Zeichnungen beschrieben, wobei bezüglich aller im
Text nicht näher erläuterten erfindungsgemäßen Einzel-
heiten ausdrücklich auf die Zeichnungen verwiesen wird.
Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische transparente Frontalansicht
eines erfindungsgemäßen Aufhängers,

Fig. 2 eine schematische halbtransparente Frontal-
ansicht des erfindungsgemäßen Aufhängers
gemäß Fig. 1,

Fig. 3 eine schematische transparente Perspektivan-
sicht des erfindungsgemäßen Aufhängers und

Fig. 4 eine schematische perspektivische Rückan-
sicht des erfindungsgemäßen Aufhängers.

[0026] In den Zeichnungen sind jeweils gleiche oder
gleichartige Elemente und/oder Teile mit denselben Be-
zugsziffern versehen, so dass von einer erneuten Vor-
stellung jeweils abgesehen wird.
[0027] Fig. 1 zeigt eine schematische Frontalansicht
eines erfindungsgemäßen Aufhängers 10 in transparen-
ter Darstellung. Den äußeren Umfang des Aufhängers
10 bildet der geschwungene Umfang der Frontplatte 12
mit fünf Nasen 16 und fünf Einbuchtungen 14 zwischen
den Nasen. Die Einbuchtungen 14 tangieren jeweils die
äußeren Seitenflächen des Stützkörpers 20. Der Stütz-
körper 20 hat eine polygonale Grundform mit fünf Sei-
tenflächen. Die Seitenflächen sind die äußeren Flächen
von Querstreben 30 des Stützkörpers. Die Stoßkanten
der Querstreben 30 sind zu Auflageflächen 28 abge-
flacht. Diese befinden sich in verschiedenen radialen Ab-
ständen zu einer Zentralöffnung 22, die den Stützkörper
20 und die Frontplatte 12 durchstößt und von einem um-
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laufenden Rohr 24 umgeben ist.
[0028] Die Auflageflächen 28 sind seitlich über die
Querstreben 30 miteinander verbunden, sowie über ra-
dial verlaufende Speichen 26 mit dem die Zentralöffnung
22 umgebenden Rohr 24. Die fünf Auflageflächen 28 sind
in Winkelabständen von 72° (=360°/5) um die zentrale
Öffnung 22 herum angeordnet und haben jeweils ver-
schiedene Abstände zum Zentrum der Zentralöffnung
22. Eine andere Winkelverteilung ist möglich, die bei-
spielsweise zu einer gleichmäßigeren Verteilung der
Längen der Querstreben 30 führt. Die Auflageflächen 28
sind senkrecht zu den Speichen 26 bzw. zur Verbin-
dungslinie zwischen dem Zentrum der jeweiligen Aufla-
gefläche 28 und dem Zentrum der Zentralöffnung 22 aus-
gerichtet und symmetrisch zu den Seiten hin, das heißt,
sie erstrecken sich seitlich jeweils gleich weit von der
zentralen Verbindungslinie, die durch das Zentrum bzw.
die radiale Symmetrieebene der jeweiligen Speiche 26
verläuft. Diese senkrechte und symmetrische Anordnung
und Ausrichtung sorgen dafür, dass dann, wenn eine Auf-
lagefläche 28 vertikal oberhalb des Zentrums der Zen-
tralöffnung 22 angeordnet ist, ein Belastungsdruck ver-
tikal und ohne seitliche Komponenten, das heißt ohne
Drehmoment, in ein Befestigungsmittel abgeleitet wird,
das durch die Zentralöffnung 22 gesteckt ist. Dies gilt für
jede der fünf Auflageflächen 28.
[0029] Um die Zentralöffnung 22 herum ist schema-
tisch eine Trichterstruktur 18 angedeutet, in der auf der
Seite der Frontplatte 12 die Zentralöffnung kegelförmig
aufgeweitet ist, um mit einer passenden Senkkopf-
schraube beispielsweise zu einer Fixierung des Aufhän-
gers 10 an einer Wand zusammenzuwirken, wobei eine
einfache Rotierbarkeit des Aufhängers 10 gewährleistet
bleibt.
[0030] In Fig. 2 ist eine Frontalansicht des Aufhängers
10 aus Fig. 1 schematisch in einer semitransparenten
Ansicht gezeigt. War in Fig. 1 die Auflagefläche 28 mit
dem geringsten Hub zuoberst dargestellt, ist in Fig. 2 die
Auflagefläche 28 mit einem mittleren Hub zuoberst ge-
dreht.
[0031] Mit gestrichelten Linien ist die Struktur des
Rohrs 24, der Speichen 26 und der Auflageflächen 28
des Stützkörpers 20 dargestellt, mit den durchgezoge-
nen Linien die Umrandung der Frontplatte 12 mit den
Nasen 16 und den Einbuchtungen 14 zwischen den Na-
sen 16. Jede Nase 16 fluchtet mit einer der Auflageflä-
chen 28 des Stützkörpers 20.
[0032] In den Nasen 16 sind in diesem Ausführungs-
beispiel Zahlensymbole von 0 bis 4 in ganzzahligen
Schritten angeordnet, die den jeweiligen relativen Hub
angeben, der erreicht wird, wenn der Aufhänger 10 mit
der jeweiligen Auflagefläche 28 bzw. Nase 16 in die ver-
tikale Stellung oberhalb der Zentralöffnung 22 gebracht
wird. Die Auflagefläche mit der Ziffer "0" ist diejenige mit
dem geringsten Hub, die mit der Ziffer "4" diejenige mit
dem größten Hub. Hierbei kann es sich um Millimeter-
schritte handeln oder ggf. auch um Halbmillimeterschrit-
te.

[0033] Fig. 3 zeigt das Ausführungsbeispiel der Figu-
ren 1 und 2 in einer transparenten perspektivischen Fron-
tansicht, so dass die Trichterstruktur 18 perspektivisch
gut zu erkennen ist, ebenfalls auch die Anordnung der
Frontplatte 12 auf der Frontseite des Stützkörpers 20.
Gut zu erkennen ist auch, wie eine Nase 16 zusammen
mit der Auflagefläche 28 eine hakenförmige Struktur bil-
det.
[0034] Der erfindungsgemäße Aufhänger 10 der Figu-
ren 1 bis 3 ist in Fig. 4 in einer perspektivischen Rück-
ansicht gezeigt, aus der sowohl die Hakenstruktur aus
Nasen 16 und Auflagefläche 28 gut sichtbar hervorgeht
als auch die Struktur aus Rohr 24, Speichen 26 und Quer-
streben 30 des Stützkörpers 20.
[0035] Wie auch den Figuren 1 bis 4 zu entnehmen ist,
sind die Querstreben 30, die die Seitenflächen der poly-
gonalen Grundstruktur bilden, nicht bezüglich der Zen-
tralöffnung 22 zentriert. Eine Fehlausrichtung des Auf-
hängers 10 dergestalt, dass eine der Seitenflächen bzw.
Querstreben 30 oberhalb der Zentralöffnung 22 ange-
ordnet ist, führt daher zu einer nicht bestimmungsgemä-
ßen Aufhängung, bei der der Hub nicht wohldefiniert ist
und unerwünschte seitliche Kraftschlüsse mit dem ent-
sprechenden Drehmoment auf den Aufhänger 10 aus-
geübt werden, die diesen aus seiner Positionierung dre-
hen können. Bei den Seitenflächen handelt es sich somit
nicht um Auflageflächen 28 im Sinne der vorliegenden
Erfindung.
[0036] Alle genannten Merkmale, auch die den Zeich-
nungen allein zu entnehmenden sowie auch einzelne
Merkmale, die in Kombination mit anderen Merkmalen
offenbart sind, werden allein und in Kombination als er-
findungswesentlich angesehen. Erfindungsgemäße
Ausführungsformen können durch einzelne Merkmale
oder eine Kombination mehrerer Merkmale erfüllt sein.

Bezugszeichenliste

[0037]

10 Aufhänger
12 Frontplatte
14 Einbuchtung
16 Nase
18 Trichterstruktur
20 Stützkörper
22 Zentralöffnung
24 Rohr
26 Speiche
28 Auflagefläche
30 Querstrebe

Patentansprüche

1. Höheneinstellbarer Aufhänger (10) mit einem fla-
chen Stützkörper (20) mit polygonaler Grundform
sowie einer mit dem Stützkörper (20) fest verbunde-
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nen oder einstückigen Frontplatte (12), die den
Stützkörper (20) wenigstens an den Stoßkanten des
polygonalen Umfangs überragt, wobei die Frontplat-
te (12) und der Stützkörper (20) eine durchgängige
und um eine zentrale Achse rotationssymmetrische
Zentralöffnung (22) aufweisen, wobei die polygonale
Grundform des Stützkörpers (20) um die Zentralöff-
nung (22) unregelmäßig mit 3 bis 12, insbesondere
4 bis 8, Seitenflächen ausgebildet ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Stoßkanten der Seitenflä-
chen abgeflacht und als Auflageflächen (28) ausge-
bildet sind, die zur Einstellung unterschiedlicher Hü-
be jeweils unterschiedliche Abstände zu der zentra-
len Achse der Zentralöffnung (22) haben und jeweils
symmetrisch und senkrecht zu einer direkten Ver-
bindungslinie von der zentralen Achse der Zentral-
öffnung (22) zur jeweiligen Auflagefläche (28) ange-
ordnet und ausgerichtet sind.

2. Höheneinstellbarer Aufhänger (10) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Auflageflä-
chen (28) um die Zentralöffnung herum mit festen
Winkelabständen von 360°/N voneinander beab-
standet angeordnet sind, wobei N die Anzahl zwi-
schen 3 und 12 der Auflageflächen ist.

3. Höheneinstellbarer Aufhänger (10) nach Anspruch
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Hübe
der Auflageflächen (28) in festen Abstandsschritten,
insbesondere Millimeter oder halbe Millimeter, von
der zentralen Achse der Zentralöffnung (22) beab-
standet sind.

4. Höheneinstellbarer Aufhänger (10) nach Anspruch
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Hübe be-
nachbarter Auflageflächen (28) sich um höchstens
zwei Abstandsschritte unterscheiden.

5. Höheneinstellbarer Aufhänger (10) nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
der Stützkörper (20) eine Struktur mit einem zentra-
len Rohr (24) um die Zentralöffnung (22) herum,
Speichen (26), die radial entlang der jeweiligen di-
rekten Verbindungslinien vom Rohr (24) zu den Auf-
lageflächen (28) verlaufen, sowie Querstreben (30)
aufweist, welche den Umfang des Stützkörpers (20)
bilden und benachbarte Auflageflächen (28) mitein-
ander verbinden.

6. Höheneinstellbarer Aufhänger (10) nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die Zentralöffnung (22) auf der Seite der Frontplatte
eine Trichterstruktur (18) aufweist.

7. Höheneinstellbarer Aufhänger (10) nach Anspruch
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Trichter-
struktur (18) einen Kegelöffnungswinkel aufweist,
der entsprechenden Kegelöffnungswinkeln gängi-

ger Senkschrauben entspricht, insbesondere von
60°, 80° oder 90°.

8. Höheneinstellbarer Aufhänger (10) nach einem der
Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
die Frontplatte (12) eine Umfangskontur aufweist,
die in den Bereichen der Auflageflächen (28) als Na-
sen (16) radial über die Auflageflächen (28) hinaus-
ragen und in den Bereichen zwischen den Nasen
(16) Einbuchtungen (14) aufweisen.

9. Höheneinstellbarer Aufhänger (10) nach Anspruch
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Nasen (16)
und Einbuchtungen (14) der Umfangskontur der
Frontplatte (12) gekurvt ausgebildet sind.

10. Höheneinstellbarer Aufhänger (10) nach Anspruch
8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Um-
fangskontur der Frontplatte (12) in Bereich der Ein-
buchtungen (14) radial nicht hinter die Umfangskon-
tur des Stützkörpers (20) zurückweicht.

11. Höheneinstellbarer Aufhänger (10) nach einem der
Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass die Frontplatte (12) auf ihrer Frontseite in den
Bereichen der Nasen (16) mit Markierungen verse-
hen ist, die einen mit der jeweiligen Auflagefläche
(28) verbundenen relativen oder absoluten Hub an-
geben.

12. Höheneinstellbarer Aufhänger (10) nach einem der
Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass er aus einem Kunststoff, Metall oder Holz be-
steht.

13. Aufhängerbefestigungssatz, umfassend einen oder
mehrere höheneinstellbare Aufhänger (10) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 12 und wenigstens eine
der Anzahl des Aufhängers (10) oder der Aufhänger
(10) entsprechende Anzahl von Schrauben, Nägeln
oder Bolzen, deren Kontur in die Innenkontur der
Zentralöffnung (22) des Aufhängers (10) passt oder
passen.
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